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Geschäft Nr. 172 

Legislatur: 2016-2020 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 15.10.2019 

Vorstoss Gründung des Vereins Region Leimental Plus 

Info Die Gemeinden Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Burg i. L., Ettingen, Oberwil, 
Schönenbuch und Therwil haben sich im Jahr 2014 zur Plattform Leimental (heute Region 
Leimental Plus) zusammengeschlossen, um sich im Rahmen einer informellen 
Zusammenarbeit der Gemeindepräsidien über gemeinsame Themen auszutauschen und 
gemeinsame Stellungnahmen abzugeben. Aus dieser informellen Zusammenarbeit sind 
zwischenzeitlich weitere Arbeitsgruppen und interkommunale Gremien entstanden. 
 
Im Jahr 2017 hat das Stimmvolk beschlossen, staatliche Aufgaben vorrangig den Gemeinden 
zuzuweisen. Gleichzeitig wurde auch die Möglichkeit geschaffen, kantonale Vollzugsaufgaben 
ganzen Regionen zu übertragen. Im Rahmen der Überprüfung für die Zuordnung der 
Staatsaufgaben zwischen Kanton und Gemeinden (sog. VAGS-Projekte) sollen künftig 
vermehrt Aufgaben von gemeindeübergreifender Bedeutung nicht den einzelnen Gemeinden, 
sondern einer Region als Ganzes zugeteilt werden. Um auch im Leimental ein geeignetes 
Gefäss für diese Zusammenarbeit bereit zu stellen, wird die Gründung eines Vereins 
angestrebt, dem auch unsere Gemeinde angehören soll. Mit einem Beitritt zum Verein Region 
Leimental Plus soll die bestehende Gemeindeautonomie nicht beeinträchtigt, sondern eine 
regionale Aufgabenerfüllung ermöglicht werden. 

 

Antrag 1. Die Statuten zur Gründung des Vereins Region Leimental Plus werden genehmigt. 

2. Die Gemeinde Binningen tritt dem Verein Region Leimental Plus mit dessen Gründung bei. 

 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 
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1. Ausgangslage 

 
Im Jahr 2012 unterzeichneten die 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft die sogenannte Charta 
von Muttenz mit dem Ziel, den hohen Zentralisierungsgrad des Kantons Basel-Landschaft zu reduzieren 
und die Staatsaufgaben auf derjenigen Ebene (Kanton oder Gemeinden) anzusiedeln, welche die 
Aufgabe bürgernah, bedarfsgerecht und kostengünstig erbringen kann. 
Darauf schlossen sich 2014 die Gemeinden Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Burg i. L., 
Ettingen, Oberwil, Schönenbuch und Therwil zur Plattform Leimental, später zur Plattform Leimental 
Plus und heute zur Region Leimental Plus zusammen. Hauptziele dieser Vereinigung waren ein 
institutionalisierter Austausch zu regionalen Themen sowie das Einreichen gemeinsamer 
Stellungnahmen. Aus dieser informellen Zusammenarbeit der Gemeindepräsidien entstanden weitere 
Arbeitsgruppen und Gremien. Auch wurden diverse Projekte angestossen. 
 
Im Jahr 2017 nahm das Baselbieter Stimmvolk mit § 47a KV 1 eine Bestimmung in die Kantonsverfassung 
auf, wonach staatliche Aufgaben vorrangig den Gemeinden (Subsidiarität) zugeordnet werden sollen. 
Die für die Aufgabenzuständigkeit notwendigen finanziellen Ressourcen sollen grundsätzlich beim 
Gemeinwesen liegen, in dessen Zuständigkeit diese Aufgabe gehört (fiskalische Äquivalenz). Gleichzeitig 
wurde in § 48 KV 1 u.a. festgehalten, dass die Gemeinden die Zusammenarbeit anstreben sollen, ja der 
Kanton sogar per Gesetz bestimmte Aufgaben von gemeindeübergreifender Bedeutung nicht den 
einzelnen Gemeinden, sondern einer Region als Ganzes zuweisen kann.  
 
Zwei Aufgaben hat der Kanton bereits den Gemeinden zur regionalen Erfüllung übertragen. Dies sind 
die regionale Raumplanung und die Themenbereiche Alter und Pflege. Kanton und Gemeinden sind 
zudem aktuell daran, gemeinsam die Entflechtung der Staatsaufgaben (sogenannte VAGS 2-Projekte) 
vorzunehmen. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Aufgaben zur regionalen Erfüllung folgen werden.  
 
Aus diesem Grund haben sich in den letzten beiden Jahren die meisten Gemeinden im Kanton Basel-
Landschaft bereits zu Regionen 3 zusammengeschlossen. Lediglich die Region Leimental Plus sowie die 
Region Pratteln/Augst haben diesen Schritt „formell“ noch nicht vollzogen. 
 
Die stadtnahen Gemeinden werden bei kantonalen Entscheiden oft zu wenig berücksichtigt, obschon 
die finanziellen Lasten massgeblich von ebendiesen Gemeinden getragen werden. Mit dem Verein 
Region Leimental Plus können die Interessen der bevölkerungs- und finanzstärksten Region des 
Baselbiets gebündelt und mit Nachdruck in Liestal vertreten werden. Mit dem Verein wird eine 
Organisation geschaffen, mit welcher nicht nur Meinungsäusserungen, sondern auch konkrete Projekte, 
Massnahmen oder gar Kampagnen lanciert werden können. 
 
 
2. Die bestehende Zusammenarbeit reicht nicht aus 

 
Die heutige Zusammenarbeit innerhalb der Region Leimental Plus basiert auf einem Vertrag, welcher 
den institutionalisierten Austausch und die gemeinsame Erarbeitung und Einreichung von 
Vernehmlassungen regelt. Weiterführende Befugnisse wie Kompetenzen und Verantwortungen bspw. 
für die Personen, welche im Namen der Region gewisse Projekte bearbeiten, sind nicht definiert. Um 
die zahlreichen Projekte, vor allem aber auch um die vom Kanton den Regionen bereits zugewiesenen 

                                                        
1 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17.05.1984 (KV; SGS 100) 
2 Verfassungs-Auftrag Gemeinde-Stärkung (VAGS) 
3 Region Laufental, Region Birsstadt, Region Liestal Frenkentäler Plus und Region Oberbaselbiet 
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und noch zuzuweisenden Aufgaben bewältigen zu können, braucht es zwingend eine neue 
Zusammenarbeitsgrundlage. 
 
 
3. Vorgehen 

 
Um diese neue Zusammenarbeitsform zu evaluieren, trafen sich im November 2018 die 
Gemeinderatsmitglieder sowie die Leitenden der Verwaltungen der Gemeinden der Region Leimental 
Plus zu einer Vollversammlung. Diese Versammlung hat sich nach Abwägung aller möglichen 
Zusammenarbeitsformen klar für die Organisationsform Verein entschieden 4.  
Anschliessend wurde der vorliegende Statutenentwurf in einem vierstufigen Verfahren erarbeitet: In 
einer Kerngruppe wurde eine erste Fassung von Vereinsstatuten entworfen und einer Echogruppe, 
bestehend aus interessierten Gemeinderatsmitgliedern und Verwaltungsleitenden, zur Vernehmlassung 
unterbreitet. Die daraus entstandene Fassung haben in der Folge die Präsidien der Region-Leimental-
Plus-Gemeinden bereinigt und schliesslich die Gesamtgemeinderatsgremien der Mitgliedergemeinden 
genehmigt.  
 
 
4. Ziele   (neu 6 Ziele , je mit Titel; bisher 7 Ziele ohne Titel) 

 
1.  Stärkere Interessensvertretung durch abgesprochenes Vorgehen 
Die Region Leimental Plus beheimatet rund einen Viertel der Baselbieter Gesamtbevölkerung und ist 
wirtschaftlich eine der potentesten Regionen dieses Kantons. Indem die Gemeinden gemeinsam 
auftreten, haben sie gegenüber dem Kanton oder anderen Anspruchsgruppen ein viel stärkeres 
Gewicht, als wenn jede Gemeinde sich einzeln einbringt und können so die Interessen dieser 
wichtigen Region stärker vertreten. 
 
2. Personelle und finanzielle Entlastung der Mitgliedergemeinden 
Viele Aufgaben sind vom Gesetz vorgeschrieben und betreffen alle Gemeinden gleichermassen. 
Durch eine gemeinsame Erfüllung gewisser Aufgaben, dort wo es sinnvoll ist, können Synergien 
genutzt werden. 
 
3. Gefäss für die Erfüllung regionaler Aufgaben 
Die Region braucht eine Organisationsstruktur, welche sich der vom Kanton den Regionen 
übertragenen Aufgaben annehmen kann und dazu auch legitimiert ist.  
 
4.  Keine vierte Staatsebene aber auch kein Autonomieverlust  
Eine regionale Zusammenarbeit findet themenbezogen dort statt, wo eine Gemeinde für sich alleine 
nicht denselben Nutzen erzielen kann. Ausser bei den Aufgaben, welche der Kanton den Regionen 
überträgt, sind die Gemeinden in ihrer Entscheidung frei, ob sie sich an einem Projekt beteiligen 
wollen oder eben nicht.  
 
5.  Klare Regelung Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
Mit den Statuten wird die Zusammenarbeit klar strukturiert und insbesondere Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten geregelt. Das erhöht die Transparenz für die Bevölkerung und die Kontinuität 
(Planungssicherheit) bei der Bearbeitung von Projekten, da solche Fragen nicht immer wieder im 
Einzelfall geklärt werden müssen.  

  

                                                        
4 Auch die übrigen Regionen des Kantons haben für ihre Zusammenarbeit die Vereinsform gewählt. 
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6. Übergeordnete Koordination der Aktivitäten  
Um die in verschiedenen Arbeitsgruppen, Gremien, und Projekte aufeinander abzustimmen, braucht 
es eine wirkungsvolle Koordination. Diese Koordination soll sicherstellen, dass unnötige 
Doppelspurigkeiten vermieden werden. 

 
 
5. Herausforderungen 

 
Die Herausforderungen bei der Erarbeitung dieser Strukturen bestanden einerseits darin, einen 
tragfähigen Kompromiss bei den Mitspracherechten und der Finanzierung durch die 
Mitgliedergemeinden zu finden, sowie andererseits die bestehenden Arbeitsgruppen und Gremien 
sinnvoll in die neue Struktur einzubetten. 
 
 
6. Statuten: Das Wichtigste in Kürze 

 
1.  Die Geschäftsstelle (Ziffer 1) 
Der Verein Region Leimental Plus soll neu eine Geschäftsstelle erhalten. Diese untersteht 
organisatorisch dem Vorstand, welcher aus den Gemeindepräsidien zusammengesetzt ist. 
Die Hauptaufgaben der Geschäftsstelle sind die Vertretung der Region nach Aussen, zusammen mit 
dem Vereinspräsidium, die Auslösung von Impulsen sowie die übergeordnete Koordination der 
einzelnen Aktivitäten. Weiter soll sie den Informationstransfer sicherstellen sowie für die 
Berichterstattung (Transparenz) und das Finanzcontrolling sorgen. 
Aus Sicht der Gemeinderatsgremien aller Mitgliedergemeinden ist die Schaffung einer 
Geschäftsstelle absolut notwendig, ist doch ohne eine zentrale Koordination die Vermeidung von 
Doppelspurigkeiten (Ziele 3 und 6) kaum realisierbar. Überdies wäre die Zusammenarbeit ohne 
Koordinationsstelle weiterhin zu stark vom „Goodwill“ der einzelnen Gemeinden abhängig, welche 
entscheiden, wieviel Engagement sie in das eine oder andere Projekt einbringen möchten. Die Ziele 5 
und 6 bzw. die Planungssicherheit, aber auch die Entlastung der Gemeinden sowie die Transparenz 
beim Ressourceneinsatz wären deshalb mit einer Geschäftsstelle am besten zu erreichen. 
Die Aufgaben und Pflichten der Geschäftsstelle werden in einer separaten Geschäftsordnung 
geregelt. 
 
2.  Das Mitspracherecht der einzelnen Mitgliedergemeinden (Ziffer 12) 
Im gesamten Verfahren haben die Gemeindevertreterinnen und –vertreter mehrere Varianten 
diskutiert. Die vorliegende Gewichtung des Mitsprachrechts bietet nach Ansicht des Gemeinderates 
die geeignete Balance zwischen den bevölkerungsreichen, stadtnahen Gemeinden und den 
kleineren, ländlicheren Gemeinden. Für grundsätzliche Änderungen wie z.B. eine Statutenänderung 
braucht es zudem ein „doppeltes Mehr“ (Mehrheit der Einwohner und Gemeinden).  
 
3.  Finanzierung durch die Mitgliedergemeinden (Ziffer 4) 
Die Finanzierung des Vereins besteht aus zwei Quellen: Fixkosten und Projektkosten.  
Die jährlich wiederkehrenden Fixkosten für die Geschäftsstelle werden über einen Mitgliederbeitrag 
gedeckt, der von der Delegiertenversammlung festgelegt wird. Es wurden verschiedene 
Kostenverteilschlüssel in Betracht gezogen. Schliesslich wurde derjenige nach Einwohnerzahl 
gewählt, weil davon auszugehen ist, dass mittelfristig alle Gemeinden proportional zur 
Einwohnerzahl gleichermassen von dieser Zusammenarbeit profitieren werden. Ein Sockelbeitrag 
erwies sich aufgrund der heterogenen Bevölkerungszahl der Mitgliedergemeinden als nicht geeignet. 
Mit dieser Finanzierung der Fixkosten wird den Zielen Nr. 1 - 4 Rechnung getragen. Die Gemeinden 



 

 

Produkt Aussenbeziehungen Gründung des Vereins 
Region Leimental Plus 

Zuständig: Gemeindepräsident Mike Keller | Abteilungsleiter Bernard Keller  
 Seite 5 von 5 
 

haben für die Finanzierung dieser Kosten im Jahr 2020 einen Franken pro Einwohner in ihre Budgets 
eingestellt. 
Die Projektkosten werden separat durch diejenigen Gemeinden, welche sich an einem konkreten 
Projekt beteiligen, nach einem dannzumal festzulegenden Verteilschlüssel finanziert. Es können sich 
unter Umständen auch Gemeinden an Projekten beteiligen, welche nicht Mitglied des Vereins sind. 
Um solchen „Trittbrettfahrern“ vorzubeugen, wird solchen Gemeinden eine anteilsmässige 
Beteiligung für Kosten der Geschäftsstelle in Rechnung gestellt. Diese Bestimmung entspricht den 
gesetzten Zielen Nr. 2, 4, 5 und 6. 
 
4.  Mitgliedschaft (Ziffer 5) 
Aktivmitglieder mit Stimmrecht können nur die neun Gemeinden der bestehenden Region Leimental 
Plus sein. Für übrige Gemeinden besteht aber die Möglichkeit, als sogenannte „Beobachterin“ 
(Mitglied ohne Stimmrecht) an den Vereinsaktivitäten zu partizipieren (Ziel 1).  
 
5.  Übrige Bestimmungen 
Alle übrigen Ziffern der Statuten entsprechen den gebräuchlichen Bestimmungen des Vereinsrechts. 
 

 
Unabhängig davon gilt es explizit festzuhalten, dass die geltenden Entscheidungskompetenzen und die 
Finanzhoheiten der Einwohnerräte von Binningen und Allschwil sowie der Gemeindeversammlungen als 
kommunale Legislativen in keinster Weise von der Gründung des Vereins Region Leimental Plus tangiert 
sind.  
 
 
7. Weiteres Vorgehen 

 
Die Beschlüsse über einen Beitritt als Aktivmitglied werden bis Ende 2019 den Einwohner-
gemeindeversammlungen bzw. Einwohnerräten der Mitgliedergemeinden vorgelegt.  
Die Gründungsversammlung des Vereins ist im ersten Quartal des Jahres 2020 vorgesehen, die 
Einrichtung einer Geschäftsstelle auf Ende des zweiten Quartals 2020 (zusammen mit der neuen 
Legislaturperiode der Gesamtgemeinderäte). 
 
 
 
 
 
 
 Statuten 


